
Fre ie und Hansestadt  Hamburg
B e z i r k s a m t  H a m b u r g - M i t t e

Servicezeiten:
Mo 09:00 - 15:00 Uhr
Di 08:00 - 15:00 Uhr
Mi geschlossen
Do 09:00 - 15:00 Uhr
Fr 08:00 - 12:00 Uhr
Bauberatung nur nach 
Terminvereinbarung

Öffentliche Verkehrsmittel:
U2 Gänsemarkt (Oper)
4, 5, 19 U Gänsemarkt
X3 U Gänsemarkt (Valentinskamp)
3, X35 Axel-Springer-Platz
S1, S2, S3 Stadthausbrücke

Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 63 HBauO
Bezug
Eingang 17.02.2026
Grundstück
Belegenheit

Baublöcke

Flurstück  in der Gemarkung: Billbrook

Vollständiger Abbruch der bestehenden Gewerbeobjekte einschließlich zweier kleiner 
Bürogebäude 

GENEHMIGUNG

Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene Vorhaben 
auszuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht die gegebenenfalls notwendige 
Einholung anderer öffentlich - rechtlicher Zulassungsentscheidungen ersetzt.

Fachamt Bauprüfung
Bauprüfung
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg

Telefon 040 42854-3448
Telefax 040 427901541
E-Mail bp@hamburg-mitte.hamburg.de

GZ.: M-BP-243-2026
Hamburg, 2. Juli 2026

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Fachamt Bauprüfung - Postfach 10 22 20 
- 20015 Hamburg
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Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 3 HBauO auch für und gegen die Rechtsnachfolgerin 
oder den Rechtsnachfolger.

Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn innerhalb 
von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder 
die Ausführung länger als drei Jahre unterbrochen worden ist.

Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 2 HBauO einmalig um drei Jahre verlängert 
werden.

Dieser Bescheid schließt ein:

1. Genehmigung nach § 6 Hamburgische Baumschutzverordnung (BaumschutzVO) i.V.m. § 
39 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) die beantragten Maßnahmen 
durchzuführen.

Begründung

Der vorhandene Baumbestand ist zu erhalten.
Das Baumschutzkonzept des Antragsstellers entspricht den Vorgaben der 
Naturschutzbehörde des Bezirksamtes Hamburg-Mitte. Weitere Auflagen und Hinweise 
sind auf den fortfolgenden Seiten zu entnehmen.

Planungsrechtliche Grundlagen

Bebauungsplan Billbrook5
mit den Festsetzungen: Industriegebiet

Ausführungsgrundlagen

Bestandteil des Bescheides

die Vorlagen Nummer

- 0028 02_Lageplan_20260211_V2.pdf [02_Lageplan_20260211_V2.pdf]

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.

Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung)

Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über folgende 
Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist:

2. Standsicherheit 
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 10 der Bauvorlagenverordnung in der 
geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen.

Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach § 73 
Absatz 1 HBauO.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

Der Bescheid umfasst auch die

Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.

Im Einzelfall werden weitere Gebühren in gesonderten Bescheiden gemäß § 1 Absatz 2 der 
Baugebührenordnung (BauGebO) in der geltenden Fassung erhoben.

Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG
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Anlage zum Bescheid
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Anlage zum Bescheid
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Anlage zum Bescheid
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Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG). 
Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:
 
Art der Baumaßnahme: Beseitigung
Gebäudeklasse: Gebäudeklasse 4
Bauliche Anlage: Sonstige Nichtwohngebäude
Anlage / Einrichtung:
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude
Zahl der Vollgeschosse: Vollgeschoss(e)




